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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §4 Abs1;

EStG 1988 §6;

Rechtssatz

Auch unkörperliche Güter wie Rechte (zB Miet- oder Bezugsrechte) können unter den Begri; des Wirtschaftsgutes

fallen. Voraussetzung für die Wirtschaftsguteigenschaft ist auch bei immateriellen Wirtschaftsgütern stets, dass sie in

irgendeiner Form eigenständig in Erscheinung treten, also nach der Verkehrsau;assung selbstständig bewertbare

Güter sind (Hinweis E VS 21. Jänner 1986, 84/14/0129).
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